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12.11.2012 

Dem 
Haushaltsausschuss 

überwiesen 

 
Änderungsantrag  

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 

die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die  

Haushaltsjahre 2013/2014 (Haushaltsgesetz 2013/2014)  

Drucksache 18/5926  

         
Inhalt des Antrags: Auffüllung der Versorgungsrücklage 
 
 
 
Einzelplan  17 Allgemeine Finanzverwaltung  
 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  17 18 Vorsorgekasse 
Buchungskreis:       
 
 

Kameraler Haushalt: 
 
Haushaltsjahr 2013 Beträge in EUR 

 

 Titel Zweckbestimmung von um auf 

 917 01  

Zuführung an das Sondervermögen 

"Versorgungsrücklage des Landes Hessen" für 

Besoldungsempfängerinnen und 

Besoldungsempfänger 31.600.000 +100.000.000 131.600.000 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 

 

Begründung des Änderungsantrags:      

 

Das von der Landesregierung für 2013 geplante willkürliche Aussetzen der Einzahlung in die Versorgungsrücklage für 

Beamtinnen und Beamte widerspricht den Prinzipien der Nachhaltigkeit und der Vorsorge. Durch diesen Antrag wird die 

Zuführung wieder hergestellt. 
 
 
Wiesbaden, 12.11.2012 
 
Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende 
Tarek Al-Wazir 
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